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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten August Wöginger, Mag. Markus Koza 

und Kolleginnen und Kollegen 

zum Gesetzentwurf im Bericht des Ausschusses für Arbeit und Soziales 2241 der Beilagen 
über den Antrag 3533/A betreffend ein Bundesgesetz, mit dem das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Gewerbliche Sozialversicherungsgesetz, das 
Bauern-Sozialversicherungsgesetz, das Allgemeine Pensionsgesetz und das Beamten
Kranken- und Unfallversicherungsgesetz geändert werden (TOP 3) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der eingangs bezeichnete Gesetzentwurf wird wie folgt geändert: 

Art. 1 (Änderung des Allgemeinen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Im§ 790 Abs. 2 dritter Satz i11 der Fassu11g der Z 4 wird 11aclt dem Wort „Leistung" die Wortfolge „nach 
dem jeweiligen Materiengesetz" ei11gefügt. 

Art. 2 (Änderung des Gewerblichen Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Im§ 409 Abs. 2 dritter Satz i11 der Fassung der Z 4 wirtl 11aclt dem Wort „Leistung" die Wortfolge „nach 
dem jeweiligen Materiengesetz" eingefügt. 

Art. 3 (Änderung des Bauern-Sozialversicherungsgesetzes) wird wie folgt geändert: 

Im§ 404 Abs. 2 dritter Satz in der Fassung der Z 4 wird naclt dem Wort „Leistung" die Wortfolge „nach 
dem jeweiligen Materiengesetz" eingefügt. 

Begründung 

Es soll klargestellt werden , dass sich die Anpassung der Sonderpensionen nach dem jeweiligen 
Materiengesetz richtet, zumal die Verf&ssungsbestimmung des § 790 Abs. 6 ASVG led iglich eine 
Limitierung der Anpassung dieser Leistungen enthält. 
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